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Zweistufige Emissionsbegrenzung gemäss USG

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

NISV

1. Stufe:
Einhaltung Anlagegrenzwert

Schwelle für 2. Stufe:
Immissionsgrenzwert

Massnahme:
Leistungsreduktion
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Schutzkonzept der NISV

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

thermische 
Wirkungen

�

IGW eingehalten
AGW überschritten

AGW + IGW 
eingehalten

Ort für den 
kurzfristigen 
Aufenthalt

Ort mit 
empfindlicher 
Nutzung

thermische 
Wirkungen



Schutzkonzept der NISV
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Aus der aktuellen Rechtsprechung

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

BGE 126 II 399, Urteile des BGer 1A.10/2001 vom 8. April 2002, 1C_118/2010 vom 20. Oktober 2010,
1C_31/2012 vom 6. Juni 2012, 1C_340/2013 vom 4. April 2014, 1C_360/2013 vom 4. April 2014, 1C_576/2016 
vom 27. Oktober 2017, 1C_348/2017 vom 21. Februar 2018, 1C_518/2018 vom 14. April 2020, 1C_627/2019 vom 
6. Oktober 2020 und weitere
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Leiturteil des BGer

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

�
Ort für den 
kurzfristigen 
Aufenthalt

Schutz vor nicht-thermischen 
Wirkungen?

AGW = Vorsorgewert
Technische und betriebliche Möglichkeit 
und wirtschaftliche Tragbarkeit

+
Sicherheitsmarge zum Schutz vor 
möglichen nicht-thermischen Wirkungen

thermische 
Wirkungen

AGW + IGW 
eingehaltenIGW eingehalten

AGW überschritten

Ort mit 
empfindlicher 
Nutzung
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Bestätigung der Rechtsprechung

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Ø Die NISV trägt dem 
gegenwärtigen 
wissenschaftlichen 
Kenntnisstand ausreichend 
Rechnung 

Ø Keine genügenden 
wissenschaftlichen 
Erkenntnisse für die 
Berücksichtigung der 
elektromagnetischen 
Hypersensibilität 

• Pflicht zur periodischen 
Überprüfung und ggf. 
Anpassung der 
Anlagegrenzwerte

• Erheblicher 
Ermessensspielraum der 
Fachbehörden des Bundes



Anlagebegriff
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Aus der aktuellen Rechtsprechung

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Urteile des BGer 1A.10/2001 vom 8. April 2002, 1P.562/2001 vom 13. Juni 2002, 1C_576/2016 vom 27. Oktober 
2017, 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 und weitere



Ø Nicht relevant, ob die Antennen einem oder mehreren unterschiedlichen Betreibern 
gehören
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Anlagebegriff gemäss NISV 2000

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU
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«Enger räumlicher Zusammenhang» gemäss BAFU

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

flexible Abstandsregel
Ø Abhängig von Sendeleistungen 

und Senderichtungen der 
Antennen
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«Enger räumlicher Zusammenhang» gemäss BGer

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

fixe Abstandsregel
Ø Abstand in Metern (durchschnittliche 

Grösse eines Dachs)
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Revision NISV 2009

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU
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BGer: Bestätigung der flexiblen Abstandsregel

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Ø Anlagebegriff hält sich an 
Ermessensspielraum des 
Bundesrats, der Gesund-
heitsschutz bleibt gewahrt

Ø Weiterhin gilt: Auch 
Antennen unterschiedlicher 
Betreiber können zu einer
Anlage gehören

Mittelweg zwischen punktuellem und 
ganzheitlichem Ansatz

Alle nahe beieinander liegenden 
Antennen, die massgeblich zur 
Strahlenbelastung beitragen, werden 
in die Anlagedefinition eingeschlossen:

• Keine unkontrollierte Kumulation 
der Strahlung

• Vollzug bleibt praktikabel

• Bilden zwei Antennengruppen 
knapp keine Anlage: Reduktion der 
Sicherheitsmarge gegenüber dem 
IGW



Schutz von Tieren und Pflanzen
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Aus der aktuellen Rechtsprechung

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Urteile des BGer 1C_338/2007 vom 24. April 2008, 1C_450/2010 vom 12. April 2011, 1C_254/2017 vom 5. 
Januar 2018 und 1C_579/2017 vom 18. Juli 2018

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_(1).jpg
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Schutz von Tieren und Pflanzen im USG

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU
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Schutz von Tieren und Pflanzen in der NISV?

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Die Anlagegrenzwerte sind insbesondere in Räumen einzuhalten, in denen sich 
Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Anh. 1 Ziff. 65 i.V.m. Art. 3 
Abs. 3 NISV)  

Ø Die IGW und AGW der NISV sind auf den Schutz von Menschen und nicht von Tieren 
und Pflanzen zugeschnitten
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Schutz von Tieren und Pflanzen

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

thermische 
Wirkungen

�

IGW eingehalten
AGW überschritten

AGW + IGW 
eingehalten

Ort für den 
kurzfristigen 
Aufenthalt

Orte mit 
empfindlicher 
Nutzung

thermische 
Wirkungenÿ

Schutz der Tiere im Luftraum?

Von AGW und IGW 
mitgeschützt

Bildquelle Mauersegler: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ApusApusKlausRoggel05_silhouette_bw.svg
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Schutz der Tiere im Luftraum

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Ø Keine genügenden resp. 
genügend zuverlässige 
wissenschaftliche Hinweise 
zur Gefährdung der Tiere 
durch nichtionisierende 
Strahlung

• Keine abschliessende 
Regelung der NISV, 
Einzelfallbetrachtung 
unmittelbar gestützt auf das 
USG

• Prüfung einer Gefährdung 
nach den materiellen 
Grundsätzen für die 
Festlegung der IGW 
(vgl. Art. 14 USG)



• Die Mobilfunkstrahlung ist eigentlicher Zweck einer Mobilfunkanlage

• Jede Begrenzung hat Auswirkungen auf Kapazität und Qualität der 
Mobilfunkversorgung resp. führt zu mehr Antennenstandorten

19

Weitere Argumentation des BGer

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Ø Strengere AGW für Tiere und Pflanzen hätten eine übermässige 
Leistungsreduktion zur Folge

Ø NHG verlangt keine zusätzlichen Emissionsbegrenzungen

Arten- und Biotopschutz greifen nur, wenn eine Beeinträchtigung droht 
(Art. 18 ff. NHG)

Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen zum Schutz von Tieren und Pflanzen

Umgang mit geschützten Arten



Qualitätssicherungssysteme
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Aus der aktuellen Rechtsprechung

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

BGE 128 II 378, Urteile des BGer 1A.160/2004 vom 10. März 2005, 1C_323/2017 vom 15. Januar 2018, 
1C_97/2018 vom 3. September 2019 und weitere
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BGer: Kontrolle der Emissionsbegrenzungen

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Sendeleistung kann 
mittels Fernsteuerung 
reguliert werden

Ø schutzwürdiges Interesse der Anwoh-
nenden, dass die Einhaltung der NIS-
Grenzwerte durch objektive und 
überprüfbare bauliche Vorkehrungen 
gewährleistet wird
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BAFU: Qualitätssicherungssystem

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

�þ

QS-System

¥
Hardware-Komponenten 
und manuelle Einstellungen

ferngesteuerte 
Einstellungen

Betreiber
behebt Fehler

Fehlerprotokolle

Vollzugsbehörde

Anordnung und 
Überwachung

vergleicht laufend 
den realen Betrieb 
mit Baubewilligung

Berichterstattung
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BGer: Schweizweite Kontrolle der QS-Systeme

Aktuelle Rechtsprechung im Mobilfunk
Danielle Breitenbücher, BAFU

Ø Abweisung der Beschwerde

Ø Aufforderung an das BAFU, 
eine schweizweite Kontrolle 
der QS-Systeme 
durchführen zu lassen oder 
zu koordinieren

• Festgestellte Abweichungen 
von der Baubewilligung in 
einem Kanton

• Ursache: Fehler bei den 
Prozessen der Übertragung 
von Daten in die QS-
Datenbanken

• Klärungsbedarf in anderen 
Kantonen

• Bund koordiniert und 
überwacht den Vollzug



Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Recht

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


